
"zy

Forsohungszonbum Jülidt GmbH ' R' 52425 J(rlld1

Verwaltungsgericht Gießen
Marburger Straße 4

35390 Gießen

o

ül:J,'frJ,g,-tl

lhr Zelchen:'l K t58l/'l{.Gl
f hre Nachlf cht vomi 1 1.04.2012

Unser Zeichen: R-R FUSch 3.095

Unsere Nachricht vom:

Anspreahparhen Lea Flohr

R@ht und Patente

Tef efon: 0246't 61 -9024

Telefax: 02461 01€855

E-Mail: r-r@fz-Juellch. de

Jolich. 07.05.2012

I n dem Verwaltungsstreitverfahren

Bergstedt ./. Forschungszentrum Jülich GmbH

1K1581/11.G|

beziehen wir uns auf das gerichtlichen Schreiben vom

11.04.2012, hier eingegangen am 16.04.2012, und den

Vergfeichsvorschlag des Klägers vom 10.04.2012, zu dem wir

wie folgt Stellung nehmen:

Zunächst einmal möchten wir emeut darauf hinweisen, dass wir

uns einer einvernehmlichen Lösung nicht verschließen. Der zu

schließende Vergleich muss sich jedoch in dem vom

Umweltinformationsgesetz (UlG) vorgegebenen gesetzlichen

Rahmen halten, damit die Beklagte insbesondere ihre

Verpflichtungen gegenüber den Zuwendungsempfängem und

den in den Förderverfahren beteiligten natürlichen Personen

wahren kann.
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Umfans dgp Ahten.einsichtqqesuchs:

Um dem Kläger und dem Gericht eine Vorstellung von dem

Umfang des Akteneinsichtsgesuchs zu geben, erachten wir

zudem folgende Informationen für angebracht:

Das Akteneinsightsgesuch des Klägers betrifft insgesamt etwa

40 beim ProjeKträger der Beklagten in den letzten 8 Jahren

geführten Förderprojekte mit einem Aktenbestand von mehr als

120 Akten, mindestens 3 Akten pro Förderverfahren. Aus

diesem Grund haben wir den Kläger in der Vergangenheit auch

mehrfach aufgefordert sein Akteneinsichtsgesuch zu

spezifizieren und die bereits öffentlich zugänglich gemachten

Umweltinformationen über die benannten Quellen einzusehen.

Soweit der Kläger im Interesse der Verfahrensbeschleunigung

nunmehr der Eingrenzung seines Akteneinsichtsgesuchs

zustimmt, könnten Projektlisten zur Auswahl der begehrten

Umweltinformationen nachgereicht werden.

Personen be7ogene Daten :

Entgegen Ziffer 9. des Vergleichsvorschlags des Klägers vom

10.04.2012 sind bei den Akten zu den Förderprogrammen zu

Freisetzungsversuchen in der Gentechnik persönliche

Schutzinteressen von Privaten betroffen.

Zwar haben die als Zuwendungsempfänger beteiligten

juristischen Personen des öffentlichen und des privaten Rechts

afs sofche - dies sind insgesamt 12 verschiedene Universitäten,

sowie andere öffentliche Forschungseinrichtungen wie z.B.

Max-Planck-lnstitute, Landesanstalten ftir Landwirtschaft,

Bu ndesforschungsinstitute wie das J ulius-Ktlhn-l nstitut (auch als

Rechtsnachfolger der frtlheren Biologischen Bundesanstalt und

der Bundesanstalt für Züchtungsforschung) und das von Thünen

lnstitut sowie Institute der Leibniz Gemeinschaft (WGL) - keine

schützenswerten personenbezogenen Daten im Sinne des $ 9
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Abs. 1 Nr. 1 UlG. Allerdings erfolgt die tatsächliche Projektarbeit

durch eine Vielzahl von natürlichen Personen, die in den

Projektanträgen und der Projektdokumentation im

Zusammenhang mit weiteren Angaben über persönliche oder

sachliche Verhältnisse namentlich erwähnt werden. Bestandteil

der Akten sind insoweit auch Gehaltsauszüge mit

Kontoverbindungen, Reisekostenabrechnungen,

Stundenaufschreibungen und Mitteilungen überAnderungen der

persönlichen Verhältnisse, die auf das Vorhaben direkte oder

indirekte Auswirkungen haben können.

Weiterhin werden die Förderanträge von Gutachtem bewertet,

deren Bewertungen im Außenverhältnis, d.h. gegenrjber den

Zuwendungsempfängern und Dritten, anonymisiert werden. Dies

ist zum Schutz der Gutachter gegenüber den Antragstellem und

vor dem Versuch einer sonstigen, zwar rechtswidrigen aber

nicht auszuschließenden Einflussnahme durch Dritte

erforderlich. Zudem gibt es auf dem Gebiet der Biosicherheit nur

eine begrenäe Anzähl von Personen mit hinreichender

fachlicher Expertise, die als Gutachter in Betracht kommen. Aus

diesen Gründen mässen die vertraulichen Gutachterprotokolle

vor Zugänglichmachung an die Öffentlichkeit auch im

Akteneinsichtsverfahren wenn nicht entfernt, so zumindest

anonymisiert werden.

Für den Schutz der personenbezogenen Daten nach $ 9 Abs. 1

Nr. 1 UIG kommt es insofern nicht darauf an, ob es sich um

Daten aus dem Bereich der persönlichen Lebensftlhrung oder

aus dem Bereich der beruflichen oder sonstigen wirtschaftlichen

Betätigung handelt (Landmann/Rohmer/ReidUSchiller,

Umweltrecht, 62. Ergänzungslieferung 2011, $ 9 Rn 7).

Sind wie vorliegend personenbezogene Daten betroffen, so ist

der Antrag gemäß $ 9 Abs. 1 UIG abzulehnen, es sei denn, die
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Betroffenen haben zugestimmt oder das öffentliche lnteresse an

der Bekanntgabe äberwiegt. Um das Verfahren voranzubringen

hat der Projektträger der Beklagten die Zuwendungsempfänger

bereits schriftlich über das Akteneinsichtsgesuch informiert und

gebeten, die auf Seiten des Zuwendungsempfängers

involvierten natürlichen Personen um Zustimmung zut.

Offenbarung der Informationen zu bitten.

lll. EinveFehmliche Reseluns

Vor diesem Hintergrund können wir uns dem

Vergleichsvorschlag des Klägers leider nicht vollumfänglich

anschließen.

Bezüglich einer einvemehmlichen Regelung über die

Gewährung der Akteneinsicht verweist die Beklagte auf Zitrer ll.

und stellt weiterhin hilfsweise den Antrag gemäß Ziffer lll ihres

SchriftsaEes vom 12.01.2012.

Forschungszentrum Jülich GmbH

A'A lll

'hr.*\#,#.-

o

j.V..<ezr"L__
- i.V. Flohr -

Seite 4


